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Seit April 2023 bietet der Abendmarkt auf dem Rütimeyerplatz einmal im Monat die Gelegenheit, 
lokale Produkte für das Wochenende einzukaufen, zu essen, zu trinken und zu plaudern. Er ist 
Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bachlettenquartiers und weitere Interessierte. 
Das Angebot ist umfangreich: Würste, Austern, Gyros, Brot, Honig, Keramik, Blumen und vieles 
mehr. Der Abendmarkt Rütimeyerplatz hat sich bereits über die Quartiergrenzen hinaus 
herumgesprochen und stösst auf positive Resonanz. Der Markt ist nicht nur zu einem beliebten 
Treffpunkt geworden, sondern hat auch einige Anwohnende motiviert, einen eigenen Stand mit 
kreativen Angeboten aufzubauen. Auch auf dem Hebelplatz und dem Wettsteinplatz finden einmal 
im Monat Abendmärkte statt. Die Initiantinnen und Initianten aller Abendmärkte haben alle das 
gleiche Ziel: das Quartierleben zu bereichern. Die Initiativgruppen setzen sich aus freiwilligen 
Quartierbewohnerinnen und -bewohner zusammen, die sich mit viel Freude und grossem 
Engagement um die nötigen Bewilligungen, den Kontakt zu den Anbietenden, die Organisation u.a. 
kümmern. Ebenso engagiert sind die Anbietenden: Sie kommen eine Stunde früher, bauen ihren 
Stand auf, stehen von 17 bis 21 Uhr bei Wind und Wetter an ihren Ständen, verkaufen ihre Produkte 
und räumen nach Marktende wiederum alles auf. Sie tragen das Risiko, wenn die Besucherzahlen 
schwanken. Die Fachstelle Messen und Märkte hat die Projektgruppe Rütimeyerplatz von Anfang an 
gebeten, den Marktcharakter im Auge zu behalten. Heute halten sich Markt und Gastronomie mit 12 
zu 14 Angeboten fast die Waage. Dennoch: Die zahlreichen Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen 
und Konsumieren vor Ort einladen, lassen die Veranstaltung leicht eher als Event denn als Markt 
erscheinen. Die Projektgruppe ist jedoch sehr engagiert, weitere Marktangebote ins Boot zu holen. 
Beispielsweise wäre ein Obst- und Gemüsestand sehr willkommen. Leider haben jedoch alle bisher 
angefragten Betriebe aus Kapazitätsgründen abgelehnt. Derzeit laufen Anfragen an weitere Obst- 
und Gemüsebetriebe sowie auch an KunsthandwerkerInnen. Wie groß der Bedarf an informellen, 
lebendigen Treffpunkten in den Quartieren ist, zeigt die Tatsache, dass die Fachstelle Messen und 
Märkte laufend neue Anfragen für Abendmärkte erhält. Einen Haken hat die Sache allerdings: Da 
diese Abendmärkte aus den oben genannten Gründen auf den ersten Blick Festwirtschaftscharakter 
haben, ist die Zuständigkeit auf Seiten der Verwaltung nicht abschliessend geklärt. Bisher waren für 
die Bewilligung die Fachstelle Messen und Märkte und die Allmendverwaltung zuständig. 
Gleichzeitig macht das Bau- und Gastgewerbeinspektorat jedoch geltend, dass «sobald eine 
entgeltliche Abgabe von Speisen und/oder Getränken zum Konsum an Ort und Stelle erfolgt, dies 
unter das Gastgewerbegesetz fällt und bewilligungspflichtig ist». Somit wäre zusätzlich entweder 
eine Bewilligung für eine Gelegenheits- und Festwirtschaft (Kostenpunkt: CHF 150 pro 
Markt/Essensstand pro Anlass) oder eine Betriebsbewilligung für einen Restaurationsbetrieb 
(Kostenpunkt: einmalig CHF 500 für den verantwortlichen Betriebsinhaber: Neutraler Quartierverein 
Bachletten-Holbein) erforderlich. 

Die Interpellantin bittet den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Teilt er die Ansicht, dass die Institution Abendmarkt wesentlich zur Belebung verschiedener 
Basler Quartiere beiträgt und deshalb unbürokratisch zu unterstützen ist? 

2. Teilt er die Ansicht, dass den Abendmärkten angesichts des freiwilligen Engagements der 
Projektgruppen respektive des leidenschaftlichen Einsatzes der Anbietenden keine 
zusätzlichen Hürden aufgebürdet werden sollten? 

3. Teilt er die Ansicht, dass sich der Abendmarkt von einer Festwirtschaft unterscheidet?  

4. Teilt er die Ansicht, dass weder den Anbietenden eine Gebühr von CHF 150 pro Anlass noch 
dem Neutralen Quartierverein Bachletten-Holbein die alleinige Verantwortung für alle 
Marktbetriebe (einmalig CHF 500) zumutbar ist? 

5. Fallen Abendmärkte in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle Messen und Märkte oder 
unter das Gastgewerbegesetz und sind auch in dieser Hinsicht bewilligungspflichtig? 
Begründung? 
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